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Stimmrechtsausweise
Alle Stimmberechtigten erhalten einen adressierten Stimm-
rechtsausweis per Post zugestellt. Fehlende Ausweise 
können bis Dienstag, 28. April 2026, 17 Uhr, beim Einwoh-
neramt Flawil (Gemeindehaus, 1. Stock) bezogen werden.

Verfahren
Wer das Wort an der Bürgerversammlung ergreifen möchte, 
wird gebeten, das Mikrofon zu benutzen. Um Missverständ-
nisse in der Interpretation zu vermeiden, sind allfällige Ände-
rungsanträge an der Bürgerversammlung schriftlich einzurei-
chen (Art. 39 Gemeindegesetz).

Protokoll
Das Protokoll der Bürgerversammlung wird vom 12. bis 26. 
Mai 2026 in der Ratskanzlei Flawil (Gemeindehaus, 2. Stock) 
öffentlich aufgelegt. Innert der Auflagefrist kann jede in 
Flawil stimmberechtigte und jede betroffene Person beim 
Departement des Innern des Kantons St.Gallen Beschwerde 
gegen das Protokoll erheben. Die Beschwerde hat einen 
Antrag auf Berichtigung zu enthalten.

Geschäftsbericht 2025: Verzicht auf Druck,
aber mit Bestellmöglichkeit
Der Gemeinderat verzichtet auf den Druck und den Ver-
sand des Geschäftsberichts 2025 in alle Flawiler Haus-
halte. Wer den Geschäftsbericht weiterhin in Papier-
form per Post erhalten möchte, kann diesen bestellen.  
Auf www.flawil.ch in der Rubrik «Politik & Verwaltung – On-
line-Schalter» unter dem Stichwort «Geschäftsbericht 2025» 
wurde ein Bestellformular eingerichtet. Der Geschäftsbe-
richt 2025 kann aber auch per E-Mail (gemeinde@flawil.
ch) oder bei der Ratskanzlei unter der Telefonnummer 
071 394 17 60 bestellt werden.

Einladung zur Bürgerversammlung

Datum: 	 Dienstag, 28. April 2026
Ort: 		  Lindensaal, Flawil
Zeit: 		  20.00 Uhr

Traktanden
1. Jahresrechnung 2025
2. Allgemeine Umfrage

Antrag
1. Jahresrechnung 2025
    Die Jahresrechnung 2025 der Gemeinde Flawil 
    sei zu genehmigen.

Öffentliche Auflage
Die Jahresrechnung 2025 ist im Geschäftsbericht nur 
auszugsweise enthalten. Der Geschäftsbericht 2025 
sowie die Detailunterlagen und Detailrechnungen liegen 
ab sofort bei der Ratskanzlei Flawil (2. Stock, Gemeinde-
haus) auf oder können bei der Ratskanzlei persönlich oder 
schriftlich bezogen werden (Telefon 071 394 17 60; E-Mail 
gemeinde@ flawil.ch). Diese und ergänzende Unterlagen 
sind auch auf der Website www.flawil.ch unter der Rubrik 
‘Aktuelles – Dokumentationen’ ersichtlich.

Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde wohnhaften 
Schweizerinnen und Schweizer, welche das 18. Altersjahr 
vollendet haben und von der Stimmfähigkeit nicht ausge-
schlossen sind (Art. 31 Kantonsverfassung). Zuhörerinnen 
und Zuhörern sowie Personen ohne Stimmausweis wird ein 
separater Platz zugewiesen.

Einladung Bürgerversammlung

Hier geht`s zum 
Bestellformular

🡐


